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Verba:d da: Prof Issor!n Usterreichs 
vj PtJl I 

partelunabhängigJ LehretglwerkschaH 
Standesvertretung der Llhrer an l�, BMS & BHS 

A-1030 wien,fGerlgaSSe 1-�/1 

Bundesobmann 
Dr, Walter Marinovic 
A-1180 Wien, Gentzgasse 132/3 

Telefon 0222/4746314 

L 

Telefon ��,22/�91219 

[I,.n das 

Pr2sidium des Nationalrats 

Sehr geehrte D8men und Herren ! 

-... ---- -_.-

Betrifft GESETZENTWLRF 
ZL __ , _�.jlL, -C:.e/'9_.(f 
Datum: 

t Verteilt �. MAI 1988 
-----_ .. ,. 

J.. 13,� l/J1 11 

1,'Jien, 28.4.19.38 

Der Verbemd der Prof'essoren Ubermi ttel t seü�,e Stellungnahme zum 

Entwurf der 11. SchOG-Novelle. 

Der VdPC: bekennt sich gr1)ndsätzlich Ztlm Ziel der �L\HS-Oberst1)fen-Reform -

Individualisierung des Unterrichts - , m e int aber, daß sie nach dem 

ver1 iegpnd en Entwurf, der ge ge:n;jber den SC�l,-'lversuc}-H'n einsehne idend e 

Restriktionen vcr::;ieht, nicbt j_n der wUnsch ens'we r ten Forrr. zu erreichen 

ist. 

Der VdPÖ l egt daher sein Konzept zu e ine r Variante vor, das nicht im 

Widerspruch zu den Aussagen des KcalitieEsp2kts steht , dem Ziel einer 

Individualisien.:ne; des U"'2terrichts eher dienen 1-(3YlD und vermutlicl:'o 

geringere Kosten erfordert. 

lVIi t der Bitt e urr, Berlicl�sic};tigung dieser VerschEige 1Jnd 

rui t dem lU1.sdrucl� vcrzüGlicher H ochachtung 

I' ! 
I{ 1/., v �Iv 'h \ /tvll'7 ' L. 
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y •• nd der Profe •• oren O.terrelch. 
VdPO 

'artelunabttlngl .. Leh'., .... rbctllfI 
�ng der Lehr.r ." AHI, IMI •• HI 

Bundesobmann 
Dr. Walter Marlnovlc 

1.-1180 Wi.n, G.nUg .... 132/3 
T.lefon 0222/4748314 

L 

1.-1030 WI.n, O.rlg .... 1 ./1 
T.lefon 0222/781218 

An das 

BMUKS 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Betrifft: 11. Schulorganisations-Novelle 

Wien, 28.�.198g 

Der Verband der Professoren dankt für die Zusendun g des Entwurfs 

zur 11.SchOG-Novelle und übermittelt folgende Stell ungna hme : 

Die Beibehal tung der bisherigen T)Ten und ihrer Unter formen a�f dem 

Weg über alternative typenbildende Pflichtgegenstende gem 3B § 39 (1,2) 

wird begrüßt. 

Der VdPÖ hat jedoch bereits in seinem Schreiben an die Frau Bundesmi­

nister vom 3.?1988 seine Besorgn isse über die sonstigen gepla nten 

Strukturänderungen der ARS-Oberstufe ausges:r:Tochen. Er het aLlch - im 

Hinblick auf den Zeitdruck für die Erstellung von Lehrplenen une Lehr­

büchern - vor einem übereilten Einsetzen der Reform schon im Schuljahr 

1989/90 gewarnt und Vorschlege ZLlr Diskussion von hlternativen ange-

boten. 

Angesichts der zahlreichen schwerwiegenden Einwände - z.E. vom Zentra l ­

ausschuß für AHS-Lehrer , aber auch von Eltern- Llnc Interessenvertre­

tungen - wird der vorliegende Entvrurf atgeleh!"_t und die Sistieru�-::'F d e r 

Reform a�f das Schulj ahr 1990/91 vorgeschlagen. 

Die dadurch gewonnene Zeit ließe sich zur Diskus s ion von Varianten 

zurr. vorl iegenden Ent .... .rurf bzw. zu den Schulvers uchen nützer.. Eine solche 

Variante wäre di9 

�=�=�=�=�=Q=�=�=�=�==�=�=�==�=g=Q=1=�=�=�=�=�=�=!=g=�=g=�=� 
Wahlgegenstände treten an die Stelle der bishe rigen Freigegenstände 

und der vorgeschlaee n en Wahlpflichtgegenstände. 

Sie sind zusätzlich zu den Pflichtgegenständen i� allen Klas�en der 

Oberstufe anzutiete�. 
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Ihre Abhaltung 8011 keinen Beschr�nkunf�n (Rundschrejh0n 39b) unt�r­

liegen. 

- Eröffnungs- und WeiterfUhrungszahJen sollen großzUrig bemessen sein. 

Jeder SchUler kann - freiwillig - 6 Stunden pro Klasse belegen. 

Jeder SchUler muß - verpfl1chtend - je 2 Stunden in der 7. und in der 

8. Klasse belegen. 

Wahlgegenstände können vier st ufic (z.B.Fremdsprachen), zwe i stufig 
(z.B. Darstellende Geometrie ) oder einstufiE, geführt werden. 

Bezeichnung und Inhelt der WahlgegenstHnde entsprechen im wesentlich�n 

den vorgeschlagenen Wahlpflichtgeeenstsnden und Freigegenständen . 

Im Hinblick auf Leistungsanforderung und Lei stune sbeurteilung sind sie 

den Pflichtegegenständen gleichwertig. 

Sie sind Grundlage und Voraussetzung für eine freiwilliee Fachbereichs­

arbeit. 

Ihr Eesuch wird im Reifezeugnis vermerkt. 

Unverbindl iche U bungen sind im bisherigen Umfang anzubieten . 

�=�=�=�=�=�=1=�==�=�=�==�=g=Q=1=g=�=�=�=�=g=�=�=�=�=� 
Größere Motivation der Schüler, da der Besuch - abgesehen von den je 

2 verpflichtenden Stunden in der 7. und 8. Klasse - freiwillig ist. 

Bessere Individualisierung im Stundenausmaß, wodurch den Verschieden­

heiten von Begabungen, Neigungen und äußeren Umständen entsprochen 

wird. ( Anspruchsvollere Inhalte und Anforderungen als bei den tisherigen 

Freigegenständen. ) 
- Geringere oder gar keine KUrzungen i� Pflichtbereich, da nur ein Aus­

maß von 4 Stunden verpflichtend ist. 

Einfachere Planung des Lehrerbedarfs. 

Größere Durchschaubarkeit des Bildungsangebots der einzelnen Schulen. 

Einfachere Erstellung des Stundenplans, wodurch au er: die zeitliche 

Belastung der Schüler geringer wird. 

Bessere Gewährleistung der Klassengemeinschaft. 

In8gesamt eher Geringere Koster: als necr: deIT: Entwurf des ErIT;UKS:dadureh 

Möglichkeit für frühere und kräftigere Senkung der KlassenschUler­

höchstzehlen und der Teilungszahlen. 

Aus einern sräteren Einsetzen der Reform ergeben sich weitere Einspa­

rungen. Sie erleichtern die schon in �iner früheren Entschließun[ des 

Nationalrats zugesagte 
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- Diese Senkungen sollen - anschli�ßend an die AHS-Unterstufe - in jedem 

Fall mit dem Schuljahr 1989/90 einsetzen. 

Die KlassenschUl�rhöch5tzahl soll an AHS, BHS und BMS im allgemeinen 

24 betragen und darf 30 nicht Ubersteigen. 

- Die Teilungszahl in den Fremdsprachen soll 26 betragen. 

Verschiedene Schulformen sollen bei mindestens 10 Schülern eröffnet 

werden. 

Alle alternativen typenbildenden Pflichtgegenstände sollen bei mindestens 

5 Schülern eröffnet werden. 

- Die Beschäftigung der Vertragslehrer, die durch den vorliegenden Ent­

wurf eher unsicher wird, muß durch entsprechende Maßnahmen gesichert 

werden ( Entscbließungsantrag des Nationalrats ) . 

Ein weiterer Grund, den Beginn der Reform zurückzustellen, ist die 

Die Schülerzahlen des ORG sinken weitaus stärker als an der Langform, 

sodaß die Existenz von manchen dieser Schulen schon jetzt bedroht ist. 

Der vorliegende Entwurf enthält - abgesehen von der zu begrüßenden Vor­

verlegung des Beginns der zweiten Fremdsprache - kaum Ansätze für zu­

kunftsweisende Konzepte. 

Der VdPö wird daher in Kürze einen Ent��rf für eine Neuorientierung des 

ORG nachreichen, der ein fünfstufiges Modell mit Hochschulreife und ein 

drei- oder vierstufiges Modell mit mittlerer Berufsreife vorsieht. 

Die Lehrplanreform muß ohne Zeitdruck und unter breiter Mitarbeit der 

daran interessierten Lehrer erfolgen. Sie soll folgende Grundsätze 

beachten: 

Betonung des Grundlagenwissens und des exemplarischen Lernens 

Intensive Querverbindungen zwischen den einzelnen Unterrichtsgegenst�n­

den als Ansatz zu fEcherübergreifendem Unterricht 

Abbau des Prüfungsdrucks und der bloßen Speicherung von Krzzeitwissen 

2 u e i n  z e In e n P u n k t e n d e s B M U K S - E n t w u r f s ========================================================================= 

schließt sich der VdPÖ dem ZA für AHS-Lehrer an, ausgenommen dessen Stel­

lungnahme 2.16 (§ 131a ) . 
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